
Zeitschrift: Schweizer Monatshefte : Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Monatshefte

Band: 15 (1935-1936)

Heft: 1

Rubrik: Politische Rundschau

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Zur Frage der „geistigen Landesverteidigung", 37

Quell geistigen Schöpfertums erhalten bleibt, Schwäche, weil das nicht
erreicht wird, was anderen Völkern gelingt, die ständige Herausbildung einer

Schicht, die ein selbstverständlich vorhandenes Maß an Haltung,
Verantwortung, Uneigenntttzigkeit und Begabung in der Richtung nationaler Ziele
bereits mitbringt. Man könnte einwenden, wir hätten sie in unseren
wirtschaftlichen und politischen Führerschaften und manches davon sei auch in
den breiten Massen vorhanden. Das erstere stimmt zum Teil; nur ist die

Schicht, die wirklich Träger von bündigen Traditionen sein könnte, in sich

zerspalten und gehemmt; und wenn auch der zweite Einwand manches Richtige

enthält, so ersetzt ein verhältnismäßig gut entwickeltes Urteilsvermögen
breiterer Kreise auf beschränktem Gebiet doch heute das andere nicht; denn

in Zeiten der Entscheidung siegt nur, wer die besten Waffen zu führen
versteht.

Hier kann es sich nicht darum handeln, eine schweizerische Bildungsform

zu konstruieren. Aber auf eines kann man wenigstens hinweisen:
Unsere stärksten und besten Geister waren alle miteinander politische Menschen

in einem sehr allgemeinen Sinn des Wortes; sie glaubten an den

Reichtum schöpferischer Menschenkräfte und folgten dem Geist, wo und von
Wannen er wehte; sie wußten aber zugleich um die ewige Gebundenheit der

menschlichen Natur, Es gibt in diesem Sinn eine Nachfolge im Geist, Unser
wartet hier eine große Bildungsausgabe; denn Weite will die rechte

Auswahl; die Zwecke, welche aus der historischen Anlage der Schweiz erwachsen,

brauchen ein vertieftes Wissen über den Sinn dieser Anlage; unsere
Gebundenheit aber fordert von uns den Mut, sie zu erkennen und dennoch
das in unserer Macht Stehende zu versuchen. Die Verantwortungen wachsen

nns von selbst zu.

VotttiscKd NuyÄschsu
Schweizerische Umschau.

Nachwirkungen öer Sasler Entführung. / Seöroyte Neutralität im völkerbunö. ^
Großmcmnsfucht. ^ Vie Schwerfälligkeit öer Militärverwaltung. ^ Sefestigungen.

^ Vorarlberg. ^ Straßenbau in öen fllpen. ^ flus öen Genfer Zreizonen.

Die Entführung des emigrierten Journalisten Jacob-Salomon von Basel auf
deutsches Gebiet belastet nach wie vor aufs schwerste unsere Beziehungen zum deutschen

Reich, Die Rückgabe Jacobs wurde verweigert, sodaß sich nun die Schweiz
gezwungen sah, ein Schiedsverfahren anzurufen. In der deutschen Haltung ist
immerhin eine bemerkenswerte Wandlung festzustellen: hieß es zunächst, Jacob habe
freiwillig deutschen Boden betreten und sei erst in Lörrach verhaftet worden, so

haben die Reichsbehörden später nur noch bestritten, daß deutsche Amtsstellen direkt
oder indirekt mit der Entführung zu tun hatten, Man schüttelt also heute Wöstmann

genau so ab, wie man letztes Jahr versuchte, die in der Schweiz verhafteten
österreichischen Legionäre abzuschütteln, indem ihre Borgesetzten wahrhaftig bei den
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schweizerischen Gerichten noch Strasklage erhoben wegen Diebstahl des zum
Sprengstoffstransport benutzten Motorbootes! Man kann schließlich begreifen, daß den

deutschen Behörden Jacob-Salomon recht wertvoll ist, wenn man im „Bund" (Nr,
10S, 25. April 1935) das Register von „Jacobs Sünden" gelesen hat, das sein

früherer Verteidiger veröffentlichte. Aber man scheint doch in Berlin wieder
einmal mehr zu übersehen, was für eine katastrophale Wirkung gewisse Akte im Ausland

hervorrufen müssen und läßt sich in der Außenpolitik recht wenig beciuslussen
von psychologischen Rücksichten. Sonst hätte man ohne viel Worte den zn
unverdienter Berühmtheit gekommenen Jacob zurückgegeben nnd auf diese Weise
Abstand genommen von dem fo verdächtigen Subjekt Wesemcinn, Statt dessen aber
erreicht man durch die Verweigerung der Rückgabe nur, daß das Reich noch vor
ein Schiedsgericht gezogen wird und daß sich die öffentliche Meinung der Schweiz
in einer Art und Weise gegen Deutschland einstellt, die wohl alles Bisherige noch

übertrifft. Man muß sich in Deutschland nicht wundern über diese immer stärker
werdende Abneigung oder über „Die Schweiz im romanischen Schraubstock" (Reichsbote),

wenn man selbst alles unternimmt, um die schweizerische Abneigung gegen
das nationalsozialistische Deutschland ständig zu steigern nnd uns damit immer
mehr auf die Seite des antideutschen Blockes schiebt. Während uns die Aufrüstung
Deutschlands, die Wege seiner Außenpolitik und die ständigen Schwierigkeiten bei
der Zahlung von Schuldzinsen nicht sehr beunruhigen, sind es gerade die kleinen
Dinge: Grenzüberschreitungen, Entführungen, Amtshandlungen auf unserem Boden
und Unverschämtheiten, die uns so in Harnisch bringen, weil wir aus diesen sich

immer wiederholenden Verletzungen unserer Gebietshoheit die ganze Geringschätzung
zu verspüren glauben, die man der kleinen, bedentuugslosen Schweiz entgegenbringt,
indem man die nördlich des Rheines herrschende Rechtlosigkeit auch auf das südliche
Ufer übergreifen läßt. Das um seine „Gleichberechtigung" ringende Reich sollte
doch auch Verständnis aufbringen können für unsere Empfindlichkeit in solchen
Dingen. Die „Gefahr der romanischen Umklammerung" der Schweiz wäre weniger
groß, wenn Deutschland unsere Gefühle in solchen Belangen etwas mehr schonen
wollte.

Die Reaktion gegen den Basler Entsuhrungsfcill war diesmal besonders
heftig und wird verschiedene gesetzgeberische Maßnahmen zur Folge haben. In
einzelnen Grenzkantonen werden „Spitzelgesetze" vorbereitet und auch im Bund ist
der Erlaß von Strafbestimmungen gegen die Tätigkeit ausländischer Spitzel und
Agenten vorgesehen. Wie dringend nötig solche Bestimmungen sind, zeigte ebenfalls

in Basel der Fall eines Spionenpaares, das von unserm sichern Boden aus
für Frankreich gegen Deutschland spionierte. Die beiden wurden verhaftet — und
nach einem halben Tag Haft wieder freigelassen mangels gesetzlicher Grundlagen!
Es ist etwas Schönes um die Korrektheit von Beamten, aber in diesem Falle wäre
es doch besser gewesen, es hätte eine Amtsstelle die Verantwortung auf sich

genommen, das dubiose Paar mindestens ein halbes Jahr in Untersuchungshaft zu
behalten! Das Volk hätte eine solche ungesetzliche Maßnahme eher verstanden und
zweifellos mehr gebilligt, als die brave Korrektheit, mit der man die Vögel wieder
laufen ließ. Daß auch sonst französische und italienische Spionageagenten in
unserem Lande tätig sind, zum Teil sogar gegen unser Land, hat ja auch der Spionagefall

Steiner bewiesen, obwohl man amtlicherseits schamhaft verschwiegen hat, für
welche Staaten Steiner gearbeitet und wessen Agenten er Material geliefert hat.
Auch der Fall Fonjallaz hat dieses Bestehen einer französischen Spionageorgani-
fation auf unserm Boden bestätigt, hat doch die sozialistische Presse etwas vorlaut
berichtet, Fonjallaz sei durch die französische Gegenspionage entlarvt worden. Es
wäre vielleicht gut, wenn die Bundesanwaltschaft auch dieser Seite des Falles
Fonjallaz nachgehen und untersuchen würde, welche Beziehungen die Herren Jacquier,
Nicole und Konsorten unterhalten zum deuxisme Bureau des französischen General-
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stabes (Nachrichtendienst), Welche Rolle im übrigen Agenten Moskaus in unsercem
Lande ausüben, dürfte hinlänglich bekannt sein. Es ist tatsächlich höchste Zeil, ddaß

die Bundesbehörden endlich die Kompetenz erhalten, all diesem Gesindel irr Dienrste
ausländischer Staaten energisch aus den Leib zu rücken. Zur Durchführung diezser

wichtigen Aufgabe soll durch dringlichen Bundesbeschluß eine Bundespelizei
,geschaffen werden, bestehend aus einer Anzahl eidgenössischer Polizeikommissmre,
die solchen Fällen Hand in Hand mit den kantonalen Polizeiorganen nachgehen.

Neben Spionen, Agenten und Polizeibeamten machen sich in unserem Lamde
auch die politischen Organisationen des Auslandes unangenehm bemerkbar:
Nationalsozialisten und Fascisten, die innerhalb der deutschen und der italienisclhen
Kolonie in der Schweiz straff organisierte Vereinigungen unter Führung der Kwn-
sulate darstellen und gewissermaßen einen Staat im Staate bilden. Die iratiomal-
sozialistischen Parteifunktionäre sind kürzlich auf Adolf Hitler vereidigt worden
und unterstehen der Befehlsgewalt eines Gauleiters, Unter den Italienern in ider
Schweiz bestehen nicht weniger als 37 Fasci nnd verschiedene italienische Osfizie^rs-
vereine. Solche politische und militärische Organisationen des Auslandes muf
Schweizer Gebiet sind uns höchst unerwünscht, wie wir es auch nicht gern sehien,

daß sich in den Schweizer Kolonien im Ausland politische Gruppen gebildet hab,cn.
Der Bundesrat und sein Politisches Departement stellen sich noch im Geschäftsbericht

1931 auf den Standpunkt, „daß, sofern eine Einmischung des Auslandes in
unsere politischen Verhältnisse unterbleibe, es den Ausländern, denen wir un ser

Gastrecht gewähren, nicht verwehrt sei, sich zusammenzuschließen und unter sich die

Fragen zu erörtern, die ihre Heimat beschäftigen. Dabei wird zur Bedingung
gemacht, daß solche Organisationen sich auf ihre eigenen Landsleute beschränken rund

sich bei ihrer Tätigkeit an die den Ausländern im Gaststaat gezogenen Grenzen
halten," Leider zeigt die Erfahrung, daß diese weitherzige Einstellung der Bund
esbehörden von den ausländischen Parteien nicht gewürdigt wird durch eine
entsprechende Zurückhaltung, Ihr üppiges Gebaren erheischt heute ein festeres
Einschreiten, Wir müssen künftig von den Ausländern, die unser Gastrecht genießen,
verlangen, daß sie verzichten auf politische Organisation und Betätigung, Um
diesem Verlangen den nötigen Nachdruck zu geben, wird es gut sein, ein
entsprechendes Bundesgesetz zu erlassen, und nicht etwa nur auf dem Wege des so

beliebte» Bundesbeschlusses die nötigen Bestimmungen zu erlassen, trotzdem ein
solches Eingreifen und Durchgreifen dringend ist, wenn man weitere sehr unliebsame
Zwischenfälle wie die Beschmierung eines Wegweisers in Davos durch unverantwortliche

Elemente verhindern will. Vielleicht ergreift man dann anch endlich die

Gelegenheit, die italienische irredentistische Bewegung in der Schweiz und ihre
Presse zu unterdrücken, Sie machen sich eben jetzt wieder breit mit anonymen
Broschüren, in denen das Recht Italiens auf Graubünden, Tessin und Wallis
betont wird. Allzu lange haben wir schon diese unterirdische Wühlarbeit geduldet. Es
besteht zwar keine Gefahr, daß schweizerische Kreise den Verlockungen der Jrre-
denta erliegen würden. Aber es genügt, daß in den großen und immer mehr
wachsenden Jtalienerkolonien Bündens und des Tessin solche Gedanken Fuß fassen. Auf
alle Fälle ist es unvereinbar mit der Würde eines freien Landes, daß es so

unbehindert die irredentistische Arbeit eines Nachbarlandes duldet. Das ist schließlich
nicht der Sinn des schweizerisch-italienischen Freundschnftsvertrages, daß nun Italien
Ansprüche auf unser Gebiet erhebt!

Am 17. April hat der Bölkerbnndsrat, der aus Antrag Frankreichs zn einer
außerordentlichen Tagung einberufen morden war, einstimmig einen ebenfalls von
Frankreich vorgelegten Resolutionsentwurf angenommen, Dänemark enthielt sich

der Stimme, was aber an der Einstimmigkeit des Ratsbeschlusses nichts änderr. In
dieser Resolution wird Deutschland moralisch verurteilt wegen der Mißachtnirg des
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Versaillervertrages durch die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht und es wird
ein aus 13 Mitgliedern bestehendes Komitee eingesetzt mit dem Austrag, „Bestim
mungen vorzuschlagen, welche den Völkerbundspakt in der Organisation der kollek
tiven Sicherheit wirksamer gestalten und insbesondere die wirtschaftlichen und si

nanziellen Maßnahmen präzisieren soll, welche zur Anwendung gelangen können,
falls ein Staat, Mitglied oder NichtMitglied des Völkerbundes, den Frieden in
Gefahr bringt, indem er einseitig eine internationale Verpflichtung kündigt,"

Dieser Beschluß des Völkerbundsrates ist von einer Tragweite, besonders
für die neutralen Staaten, daß er schon eine nähere Würdigung verdient, Einmat
ist der Völkerbund in diesem Verfahren sowohl als Kläger wie als Richter
aufgetreten, ohne daß der Angeklagte gehört worden ist, wie dies die norwegische
Zeitung „Tidens Tegn" feststellt mit der weiteren Bemerkung: „Für die kleinen
neutralen Nationen, die ihren Frieden und ihre Neutralität bewahrt wissen möchten,
erhebt der Beschluß derartige Probleme, daß sie genötigt sein können, die
Zweckmäßigkeit ihrer weiteren Mitgliedschaft im Völkerbund in ernste Erwägung zu
ziehen,"

Zum Zweiten hat mit diesem Beschluß der Völkerbund eine Entwicklung
eingeschlagen, die sich zwar schon letzten Herbst abzeichnete, als Rußland als Mitglied
aufgenommen wurde: er ist zum Instrument der gegen Deutschland gerichteten
Einkreisungspolitik geworden und hat sich zum Schützer der Friedensverträge von 192O

und des damit geschlissenen Machtzustandes und Kräfteverhältnisses ausgeworfen.
Wenn auch eine Verurteilung Deutschlands wegen seiner eigenmächtigen Wieder'
aufrüstung sast allgemein gebilligt wird, so bedeutet es doch einen Mißbrauch des

Völkerbundes, daß man diesen die Verurteilung aussprechen ließ. Es hätte vollauf
genügt, wenn die übrigen Unterzeichner des Versailler Vertrages Deutschland
verurteilt hätten. So aber hat man anch alle übrigen Mitgliedstaaten des Völkerbundes

in diese Sache miteinbezogen, die sie im Grunde nichts angeht, Sie hatten
1920 bei der Festsetzung der Friedensverträge ja auch nichts zu sagen. Der Völkerbund

ist damit zum Handlanger der Siegerstaaten geworden zur Verteidigung ihrer
Interessen, Daß das mit der Idee eines wirklichen Völkerbundes nicht mehr
vereinbar ist, ist klar, „Daily Herald" kritisierte denn auch „die Rolle, welche Frankreich

dem Völkerbund zuschieben will" und schrieb: „Den Versuch unternehmen, sich

des Völkerbundes einsach dazu zu bedienen, um die Entscheidungen des Versailler
Vertrages neu zu bekräftigen, würde auf die Länge die Zerstörung des Völkerbundes
und jedes kollektiven Systems bedeuten," Aber auch mit unserer Neutralität läßt
sich unter solchen Umständen eine Mitgliedschaft nicht vereinbaren. Wir können nicht
in Bern neutral sein, aber in Genf Mitglied einer absolut einseitig eingestellten
internationalen Organisation,

Welche Gefahren diese Entwicklung des Völkerbundes in sich birgt, läßt sich

ermessen aus der Forderung nach wirtschaftlichen und finanziellen Maßnahmen des
Völkerbundes gegen einen Staat, der Verträge einseitig kündet. Das ist wiederum
ganz deutlich gegen Deutschland gerichtet: es kann den wirtschaftlichen Boykott
Deutschlands durch den Völkerbund bedeuten. Ein Anlaß, solche Maßnahmen gegen
Deutschland eintreten zu lassen, dürfte bald gegeben sein. In der amerikanischen
Zeitung „World Telegram" berichtet Philipp Sims, Deutschland befestige intensiv
die entmilitarisierte Zone links und rechts des Rheines und unterhalte in dieser
Zone jetzt schon beträchtliche stehende Truppenmassen und ungeheure Lager von
Kriegsmaterial, Von Köln bis zur Schweizergrenze seien Kasematten und
Stellungen für schwere Geschütze gebaut worden, und zwischen Rhein und Maas würden
Arbeiterbataillone riesige Festungsanlagen bauen unter dem Namen von
„Entwässerungsanlagen", In Militärkreisen sei man der Ansicht, daß Hitler die Welt
abermals vor eine vollendete Tatsache stellen werde, sobald die im Rheinland
konzentrierten Truppen in Divisionen und Armeekorps gegliedert seien, — Die osfen-
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sichtliche Mißachtung der Entmilitarisicrungsbestimmungen dürfte also wohl der

nächste Anlaß sein, bei dem ein werteres Stück des Versaillervertrages einseitig
aufgehoben wird, sodaß dann die wirtschaftlichen und finanziellen Sanktionen des

Völkerbundes Platz greifen sollten — sofern bis dann das Dreizehnerkomitee mit
seinen Arbeiten fertig geworden ist. Für die Schweiz brächte das die Verpflichtungen,

an solchen Maßnahmen des Völkerbundes ebenfalls teilzunehmen. Das aber
wäre tatsächlich die Aufgabe unserer Neutralität! Es ist mit
unseren Neutralitätspflichten unvereinbar, daß wir uns an wirtschaftlichen
Maßnahmen einer Staatengruppe gegen einen andern Staat beteiligen. Das muß uns
vom betroffenen Staat unbedingt als Feindseligkeit ausgelegt werden und Wirt,

zur Folge haben, daß auch er unsere Neutralität uicht mehr achtet, ohne dann die

sophistische „Differenzierung" der Neutralität zu beachten, die 1920 eingetreten ist
mit der berühmten Londoner Erklärung, Sie entbindet uns bekanntlich von der

Teilnahme an militärischen Maßnahmen des Völkerbundes, aber leider nur von
diesen, sodaß wir zur Teilnahme an wirtschaftlichen Maßnahmen verpflichtet sind.
Jetzt wird es sich zeigen, daß der Begriff der „differenzierten Neutralität" ein
Unsinn ist, weil es nur eine absolute Neutralität gibt oder keine. Ein Zwischending
ist unmöglich. So muß uns also bei der heutigen politischen Lage und Entwicklung

unsere Mitgliedschaft zum Völkerbund unweigerlich in einen Wirtschaftskrieg
gegen Deutschland reißen und damit zum Verlnst der Neutralität, aus dem es dann
keine Rettung mehr gibt. Das einzige, was wir noch versnchen können, wäre die

Rückkehr zur vollen Neutralität durch eine Ausdehnung der Londoner Deilaration
anch auf die wirtschaftlichen Maßnahmen, Eine glatte Verneinung der Völkerbundspflicht

im konkreten Fall brächte uns in Konflikt mit dem Völkerbund und würde
uns damit auf die andere Seite treiben. So stehen wir heute vor einer nngemein
gefährlichen Situation, die zwar von den Gegnern des Völkerbundes schon 1920

geahnt wurde, von der Mehrheit des Volkes aber nicht gesehen werden wollte, als
durch Volksabstimmung der Beitritt zum Völkerbund beschlossen wurde, Angesichts
solcher fast hoffnungslosen Aussichten mutet es mehr als seltsam an, wenn Nationalrat

Dr, Oeri, der von der „Nation" als „einer der gewiegtesten Außenpolitiker"
gefeiert wird, in einem „Genfer Brief" der „Mittelpresse" von „positiven
Völkerbundsfortschritten" der letzten Ratstagung schreiben kann (Bnreau Zürich SMP,
17, April 1935, Blatt 931). Da Nationalrat Dr, Oeri auch Mitglied unserer
Völkerbundsdelegation ist, kann man ungefähr ermessen, welch guten Händen in
Genf unser Schicksal und unsere Interessen anvertraut sind!

Nach Beendigung der nächsten außerordentlichen Tagung des Völkerbunds-
rotes im Mai soll Ende Mai oder anfangs Juni in Rom oder Florenz eine Donau-
konferenz einberufen werden zur Sicherung der Unabhängigkeit Österreichs, Neben
den Nachbarstaaten Osterreich sollen aber auch Frankreich, Polen und Rumänien
an dieser Konserenz teilnehmen, während England nnr einen Beobachter entsenden
wird. Fast gleichzeitig mit der Bekanntgabe dieser Konferenz ist auch schon die
Schweiz als Nachbar Österreichs zu den Konferenzteilnehmern gezählt worden,
wobei der Hoffnung Ausdruck gegeben wurde, sie möge wenigstens an den
wirtschaftlichen Verhandlungen teilnehmen. Später ist dann von offizieller Seite
betont worden, die Schweiz werde nicht eingeladen angesichts ihrer Neutralität,
Seltsamerweise ist auch von schweizerischer Seite wiederum verlangt worden, wir sollten
uns beteiligen an einem Abkommen zur Garantierung der österreichischen
Unabhängigkeit, Es scheint einfach gewissen Kreisen in unserem Lande nicht Wohl zu
sein bei unserer bescheidenen Politik der Neutralität und Enthaltsamkeit, und aus
einer gewissen Großmannssucht entsteht das Bedürfnis, mit den Großen an einem
Tisch sitzen zu dürfen. Solchen Entgleisungen gegenüber ist die sichere ablehnende
Haltung des Bundesrates umso mehr zu schätzen.
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Bon einer Mitarbeit der Schweiz an der Gcirantierung der österreichischen
Unabhängigkeit kann natürlich keine Rede sein, denn uusere Neutralität verbietet
uns strenge, jenseits unserer Grenzen irgendwelchen Einfluß nehmen zu wollen
auf die politischen Geschicke eines anderen Landes, auch wenn wir im konkreten
Falle ein noch so großes Interesse haben an der Schasfung (nicht Erhaltung!)
eines unabhängigen Osterreich, in dem dann auch Italien und Frankreich nichts zu
befehlen haben dürfen! Anch eine Beteiligung an bloß wirtschaftlichen Verhandlungen

und Abkommen darf nicht in Frage kommen, denn wirtschaftliche Abkommen
und Maßnahmen können heute weniger denn je getrennt werden von politischen
Beweggründen und Zielen, Was auch immer in Rom oder Florenz beschlossen
werden wird, muß den politischen Zielen einer bestimmten Mächtegruppe dienen
und trägt auch als wirtschaftliche Maßnahme ausgesprochen Politischen Charakter,
Den Großmächten freilich könnte es nnr erwünscht sein, wenn wir nns trotz unserer
Neutralität auf dem Umweg über wirtschaftliche Abkommen irgendwie verknüpfen
ließen mit einer internationalen Garantie der österreichischen Unabhängigkeit, und
vor allem könnte es ihnen nur angenehm sein, wenn wir, wie leider auch in früheren
Jahren schon, wiederum mithelfen würden, die Zeche zu bezahlen. Für die Schweiz
darf es gegenüber solchen Versuchungen nur eines geben: strikte Ablehnung! Was
wir mit Osterreich wirtschaftlich zu regeln haben, können wir auch durch direkte Ver-
handlnngen erledigen, dazu brauchen wir keine große Donaukonferenz, Zudem
bietet uns eine Konferenz in Rom oder Florenz unter dem Vorsitz Mnssolinis am
allerwenigsten Gewähr dafür, daß Italiens dominierender Einfluß in Osterreich
beseitigt werde und Österreich seine Unabhängigkeit erhalte, die ihm hente völlig
mangelt dank der Gleichschaltung mit Italien,

Im Juni letzten Jahres hat sich der Bundesrat in zwei wichtigen Botschaften
an die Räte über die allgemeine politische Lage geäußert, Iu der Botschaft vorn
3, Juni betreffend den passiven Luftschutz der Zivilbevölkerung schrieb der Bnndesrat
(S, 12): „Die allgemeine politische Lage hat sich leider so entwickelt, daß die
notwendigen Maßnahmen nicht mehr verschoben werden Kursen," — „Angesichts der
Beschleunigung, mit der sich die internationalen Ereignisse in letzter Zeit abspielen,
wäre es unseres Erachtens nicht zu verantworten, wenn die Verwirklichung der in
erster Linie notwendigen Maßnahmen länger hinausgeschoben würde. Wir halten es

für unbedingt notwendig, daß im Frühjahr 1935 die erwähnten Grundlagen
tatsächlich vorhanden sind," Und in der Botschaft vom 11, Jnni 1934 betreffend
Abänderung der Militärorganisation schrieb der Bnndesrat: „Bis zur Ein- und
Durchführung der dringendsten Verbesserung, der Neuordnung der Ausbildung,

darf nun aber angesichts der unsicheren militärpolitischen Lage keine Zeit
mehr verloren gehen," Aus dem allgemeinen Programm der Reorganisation
unseres Wehrwesens wurde deshalb die Neuordnung der Ausbildung, weil dring'
licher Natur, vorweggenommen und bekanntlich am 24, Februar vom Volke mehr«
heitlich angenommen. Seit letzten Juni der Bundesrat unsere militärpolitische Lage
als unsicher schilderte, hat sie sich nicht verbessert, sondern im Gegenteil noch
verschlimmert. Es sei erinnert an die drohende Intervention Italiens in Österreich
nach dem 25, Juli, an die Wiedereinführung der Militäraviatik in Dentschland, an
die Einführung der zweijährigen Dienstzeit in Frankreich, an die Proklamation der
allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland, an die Einberufung des ganzen Jahrganges
1911 in Italien und an die verzögerte Entlassung derjenigen italienischen und
französischen Mannschaften, deren ordentliche Dienstzeit dieses Frühjahr beendet war.

Trotzdem hat der Bundesrat das Schweizervolk überrascht mit dem Beschluß,
die Neuordnung der Ausbildung erst auf Neujahr 1936 in Kraft treten zn lassen.
Diese Verzögerung ist im Volke nicht verstanden worden. Es wurde darauf
hingewiesen, daß die sofortige Einführung ans sehr große Schwierigkeiten stoßen würde.
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Aber auch große Schwierigkeiten können überwunden werden, wenn der Wille dazu
da ist. Soviel man weiß, hat das eidgenössische Militärdepartement ursprünglich
gehofft, die Neuordnung der Ausbildung schon für dieses Jahr in Kraft setzen zu
können, in der Annahme, das Referendum gegen die Vorlage werde nicht ergriffen.
Dementsprechend sollen auch für 1935 zwei Schultablcaux ausgearbeitet worden
sein, eines nach bisheriger Ordnung und eines nach neuer Ordnung. Nachdem dann
das Referendum zustande kam und die Abstimmung schon auf den 24. Februar
angesetzt war, auf eine Zeit also, wo der militärische Schulbetrieb kaum recht
eingesetzt hatte, wäre es doch zweifellos nicht allzu schwer gewesen, im Laufe des Mär.^
von der alten znr neuen Ordnung überzugehen, besonders dann nicht, wenn man
dies schon Anfang des Jahres ins Auge gefaßt und alle entsprechenden Vorbereitungen

getroffen hätte. Statt dessen hat sich eben die Militärverwaltung wegen
der Abstimmung einfach auf die alte Ordnung eingestellt und war dann nicht im«

stände, sich im Laufe des März umzustellen. Es zeigt das eine bedenkliche Schwer«
fälligkeit unserer Militärbehörden, die man nur recht ermessen kann, wenn man
bedenkt, zu was für Umstellungen innert kürzester Frist sich gelegentlich Gros>
betriebe der Privatwirtschaft genötigt sehen. Wie aber soll eine Militärverwaltung
den ungeahnten Anforderungen und Schwierigkeiten eines Krieges gerecht werden,
wenn sie nicht einmal den weit geringeren Schwierigkeiten einer Friedcnsumstellung
gerecht werden kann? Der Bnndesrat hat dann die Verzögerung auch damit
begründet, es gehe nicht an, Rekruten in ein und demselben Jahr verschieden zu
behandeln. Nun hätte dem leicht vorgebeugt werden können, wenn man die
Umstellung beispielsweise auf 1, März vorgenommen hätte, wo noch keine einzige
Rekrutenschule beendet war. Benachteiligt, — oder eigentlich bevorzugt — wären dann
nur einige wenige Unteroffiziersschulen gewesen, die noch die längere Ausbildung
nach alter Ordnung genossen hätten, Angesichts der Dringlichkeit der Ausbildungsordnung

wäre das wohl kaum als Rechtsungleichheit beklagt worden. Bei Truppen,
die zur Zeit der Abstimmung im Dienst standen, rechnete man allgemein damit, nun
eben drei Wochen länger in der Rekrutenschule bleiben zu müssen und fand sich ganz
einfach damit ab. Schließlich ist auch in diesem Falle, wo so wichtige Landesinteressen

auf dem Spiele stehen, eine übertriebene bürokratische Korrektheit nicht am
Platze, Man hatte seinerzeit auch keine Skrupeln, den ganzen Jahrgang 1905 von
seinem siebenten Wiederholungskurs zu befreien! Die Verzögerung ist umso
unbegreiflicher, als es ohnehin Jahre dauert, bis die Neuordnung sich in der Armee
einigermaßen auswirkt. Es wird 1940 werden, bis endlich in den Wiederholungskursen

mehr als 50 °/o der Mannschaften die längere Ausbildung genossen haben,
und 1948, bis der letzte Mann mit kurzer Ausbildung aus den Einheiten des
Auszuges verschwunden ist, Angesichts dieser langen Zeit, die verstreicht, bis endlich
die neue Ausbildung zur Auswirkung gelangt, wäre es wahrlich angebracht
gewesen, die Einführung zu beschleunigen und damit ein volles Jahr und einen ganzen
Jahrgang zu gewinnen.

Aber auch in seinen psychologischen Auswirkungen hat der Verzögernngs-
beschluß unendlich geschadet. Nachdem im Abstimmungskampf in Artikeln und
Volksversammlungen immer auf die Dringlichkeit der Ausbildungsvorlage hingewiesen
wurde, wirkt die Mißachtung der Dringlichkeit durch den Bundesrat wie eine kalte
Dusche. Alle, die mit warmen Worten im Abstimmungskampf gestanden haben, sind
dadurch blamiert worden. Aber noch schlimmer ist, daß sich der Bundesrat selbst
widersprochen hat und daß die Verzögerung im Widerspruch steht zu den
angeführten Äußerungen in den beiden Botschaften vom 3. und 11. Juni. Der Bundesrat

kann nicht erwarten, daß ihn das Volk ein nächstes Mal ernst nehme, nachdem
er in diesem Falle gezeigt hat, wie wenig ernst es ihm selbst ist!

Aber auch die große psychologische Wirkung auf das Ausland, die man erhofft
hatte und die durch die Abstimmung auch erreicht wurde, ist nun mit einem Schlage
dahin. Man muß ja den 24, Februar als ein bloßes Strohfeuer oder ein schönes
























